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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht gemäß Artikel 108 der Geschäftsordnung

von Maurizio Turco, Marco Pannella, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, 
Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Elspeth Attwooll, Danielle Auroi, 
Roberto Bigliardo, Freddy Blak, Alima Boumediene-Thiery, Theodorus Bouwman, 
Hiltrud Breyer, André Brie, Nicolas Clegg, Daniel Cohn-Bendit, Dorette Corbey, 
Neil MacCormick, Chris Davies, Antonio Di Pietro, Pere Esteve, Jillian Evans, 
Carlo Fatuzzo, Hélène Flautre, Pernille Frahm, Laura González Álvarez, Koldo 
Gorostiaga, Jan Hudghton, Christopher Huhne, Salvador Jové Peréz, Jean Lambert, 
Paul Lannoye, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Liz Lynne, Cecilia 
Malmström, Helmuth Markov, Claudio Martelli, Miguel Mayol i Raynal, Erik 
Meijer, Reinhold Messner, Luisa Morgantini, William Newton Dunn, James 
Nicholson, Camilo Nogueira, Gérard Onesta, Josu Ortuondo Larrea, Marit Paulsen, 
Yves Pietrasanta, Frédérique Ries, Didier Rod, Isidoro Sanchez Garcia, Luciana 
Sbarbati, Michel Scarbonchi, Olle Schmidt, Inga Schörling, Patsy Sörensen, Bart 
Staes, Fodé Sylla, Astrid Thors, Claude Turmes, Lousewies van der Laan, Matti 
Wuori und Eurig Wyn

mit der Aufforderung an die Europäische Kommission, die Maßnahmen gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 des EU-Vertrags gegen die italienische Regierung wegen des 
Fehlens der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder des 
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Verfassungsgerichts und der Abgeordnetenkammer einzuleiten
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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments mit der Aufforderung an die 
Europäische Kommission, die Maßnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 1 des EU-Vertrags 
gegen die italienische Regierung wegen des Fehlens der verfassungsmäßig vorgesehenen 
Anzahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts und der Abgeordnetenkammer 
einzuleiten

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 6 und 7 EUV,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten,

– unter Hinweis auf die italienische Verfassung,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 1 der Geschäftsordnung des EP,

VERFASSUNGSGERICHT

A. in der Erwägung, dass das Verfassungsgericht vom 21. November 2000 bis 24. April 2002 
nicht mit der verfassungsmäßig vorgesehenen Zahl von 15 Mitgliedern, sondern lediglich 
mit 13 Mitgliedern einberufen wurde und beraten hat,

B. in der Erwägung, dass nach dem Wortlaut der Verfassung die Anzahl der Mitglieder 
dieses Gerichts ausdrücklich festgelegt ist (Artikel 135, Titel VI, Abschnitt I) und dass 
„ein aus irgendeinem gebotenen Grund freiwerdender Sitz“ eines Verfassungsrichters 
„binnen eines Monats wieder besetzt wird“ (Artikel 5 Absatz 2 des Verfassungsgesetzes 
Nr. 2 vom 22. November 1967),

ABGEORDNETENKAMMER

C. in der Erwägung, dass die Abgeordnetenkammer seit dem 30. Mai 2001 nicht mit der 
verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl von 630 Abgeordneten tätig ist, sondern mit 618 
Mitgliedern einberufen wird und berät,

D. in der Erwägung, dass nach dem Wortlaut der Verfassung die Anzahl der Mitglieder der 
Abgeordnetenkammer ausdrücklich festgelegt ist (Artikel 56, Titel I, Abschnitt I) und dass 
das Wahlgesetz (TU 361/1957 in der vom Gesetz 277/1993 geänderten Fassung) und die 
entsprechende Durchführungsverordnung (DPR Nr. 14 vom 5. Januar 1994) alle 
eventuellen Vorkehrungen zur Zuteilung aller Sitze und die Mechanismen zur Besetzung 
von im Laufe der Legislaturperiode freiwerdenden Sitzen vorsehen,

SCHLUSSERWÄGUNG

E. in der Erwägung, dass das Verfassungsgericht und die Abgeordnetenkammer wesentliche 
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Aufgaben im Rahmen der italienischen Rechtsordnung erfüllen, um die Achtung der 
Rechtstaatlichkeit, der Demokratie und der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Italien 
und insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen der italienischen Verfassung, der 
internationalen Verpflichtungen und des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten,

1. fordert die Europäische Kommission nach Artikel 7 Absatz 1 des EU-Vertrags auf, den 
Rat zu ersuchen, festzustellen, dass die Italienische Republik schwer und dauerhaft gegen 
die allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsamen Grundsätze der Freiheit, 
Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechstaatlichkeit 
verstoßen hat und weiterhin verstößt.


